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der Regierung der Republik durch die Volkskammer ge
wählt.

(2) Die Richter der Obersten Gerichte und die Obersten 
Staatsanwälte der Länder werden auf Vorschlag der Lan
desregierungen von den Landtagen gewählt.

(3) Die übrigen Richter werden von den Landesregie
rungen ernannt.

Artikel 132
(1) Die Richter des Obersten Gerichtshofes und der 

Oberste Staatsanwalt der Republik können von der Volks
kammer abberufen werden, wenn sie gegen die Verfas
sung und die Gesetze verstoßen oder ihre Pflichten als 
Richter oder als Staatsanwalt gröblich verletzen.

(2) Die Abberufung erfolgt nach Einholung des Gutach
tens eines bei der Volkskammer zu bildenden Justizaus
schusses.

(3) Der Justizausschuß besteht aus dem Vorsitzenden 
des Rechtsausschusses der Volkskammer, aus drei Mitglie
dern der Volkskammer, zwei Mitgliedern des Obersten 
Gerichtshofes und einem Mitglied der Obersten Staatsan
waltschaft. Den Vorsitz führt der Vorsitzende des Rechts
ausschusses. Die übrigen Ausschußmitglieder werden von 
der Volkskammer ‘für die Dauer der Wahlperiode ge
wählt. Die dem Justiz aus schuß angehörenden Mitglieder 
des Obersten Gerichtshofes und der Obersten Staatsan
waltschaft dürfen nicht Mitglieder der Volkskammer sein.

(4) Die durch die Landtage gewählten und durch die 
Landesregierungen ernannten Richter können von den be
treffenden Landtagen abberufen werden. Die Abberufung 
erfolgt nach Einholung eines Gutachtens des bei dem be
treffenden Landtag zu bildenden Justizausschusses. Der


